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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von
Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des Sachverhalts kann
nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im
Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des
Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das Bundesgericht legt seinem
Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG
). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Artikel 95 beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ). Die dargelegten Grundsätze gelten auch mit
Bezug auf die konkrete Beweiswürdigung (z.B. Urteil 9C_104/2015 vom 3. Juli 2015 E. 1
mit Hinweis).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz die durch die IV-Stelle am 22. Juni 2015
verfügte Ablehnung des Leistungsbegehrens zu Recht bestätigt hat.

E. 3.1
Die Vorinstanz hat dem Gutachten der MEDAS Oberaargau vom 4. Januar 2013, wonach
der Beschwerdeführerin eine angepasste Tätigkeit uneingeschränkt zumutbar ist,
Beweiskraft beigemessen und festgestellt, es sei seither keine wesentliche Verschlechterung
des Gesundheitszustandes eingetreten. In der Folge hat sie die Invaliditätsbemessung der
Verwaltung bestätigt und einen Rentenanspruch verneint.

E. 3.2
Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass das Gutachten der MEDAS Oberaargau vom
4. Januar 2013 die Anforderungen an eine beweiskräftige Expertise erfüllt. Sie rügt
indessen einen offensichtlich unrichtig festgestellten Sachverhalt, weil die Expertise auf
Untersuchungen basiere, welche im Zeitpunkt der Verfügung vom 22. Juni 2015 bereits
mehr als drei jährig und damit veraltet gewesen seien. Namentlich hätten die Gutachter in
somatischer Hinsicht die von Dr. med. B.________, FMH Neurochirurgie, im Bericht vom
29. November 2012 erwähnte Verschlechterung des Gesundheitszustandes, die in der Folge
notwendige Operation vom 25. Januar 2013, die postoperativ aufgetretenen
Komplikationen, die erstmals im MRI vom 26. August 2014 objektivierten
Schulterbeschwerden sowie die von Dr. med. B.________ im Schreiben vom 5. März 2013



erwähnte spondylarthrotisch veränderten Gelenke L4/5 nicht berücksichtigt. Unter Hinweis
auf den Bericht des Dr. med. C.________, FMH delegierte Psychotherapie FMPP, vom 15.
Juli 2013 wendet die Beschwerdeführerin weiter ein, auch in psychiatrischer Hinsicht stelle
sich die Frage, ob sich ihr Gesundheitszustand im Zeitraum zwischen der Expertise der
MEDAS Oberaargau und dem Erlass der Verfügung verändert habe. In ihrer Absolutheit
nicht zutreffend sei insbesondere die Behauptung des kantonalen Gerichts, eine leichte bis
mittelgradige Depression stelle keine invalidisierende Krankheit dar.

E. 4.1
Die Rüge, das Gutachten der MEDAS Oberaargau vom 4. Januar 2013 sei veraltet, hatte die
Beschwerdeführerin bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgetragen, woraufhin das
kantonale Gericht die im Anschluss an die Expertise ergangenen medizinischen Akten
umfassend gewürdigt und gestützt darauf festgestellt hat, es sei nach der Begutachtung
weder aus somatischer noch aus psychiatrischer Sicht eine wesentliche Verschlechterung
des Gesundheitszustands eingetreten. Die Vorinstanz verwies insbesondere auf die
zahlreichen Stellungnahmen des Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD; Protokolleinträge
vom 31. Januar 2013, 1. Februar 2013, 20. März 2013, 15. Januar 2014, 4. August 2014, 24.
September 2014 und 3. Juni 2016), gemäss welchen die neu beschriebene Lumboischialgie
S1 rechts in Ermangelung neuer objektiver Befunde keine relevante Verschlechterung
darstelle, die verzögerte Heilungsphase nach der Operation im Januar 2013 sowie die
Thrombose lediglich vorübergehender Natur und die von Dr. med. B.________
beschriebenen spondylarthrotisch veränderten Gelenke L4/5 behandelbar seien. Die
Vorinstanz erwog, bereits im Gutachten der MEDAS Oberaargau vom 4. Januar 2013 sei
erkannt worden, dass aufgrund der degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule eine
uneingeschränkte Belastung der Wirbelsäule nicht mehr möglich sei. Spondylogene
Beschwerden zervikal und lumbal sowie partielle Bewegungseinschränkungen der
Lendenwirbelsäule zufolge der degenerativen Veränderungen seien schlüssig erklärt.
Lediglich für die im Untersuchungszeitpunkt geltend gemachte Schwäche im Bereich von
Arm und Bein rechts finde sich keine somatische Erklärung, woran sich im weiteren
Verlauf bis zum Verfügungserlass nichts geändert habe. Aus den Berichten von Dr. med.
B.________ werde ersichtlich, dass er die Schmerzursache lumbal im Bereich L4/5
lokalisiere. Die Intervention vom Januar 2013 habe nicht den gewünschten lang
anhaltenden Erfolg gebracht, sodass er im März 2015 eine Ruhigstellung des Segments
L4/5 in Erwägung gezogen habe. Manifeste Ausfälle oder eine eigentliche radikuläre
Bedrängungslage hätten sich weiterhin nicht gezeigt. Es sei deshalb mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass adaptierte Tätigkeiten nach wie vor
uneingeschränkt zumutbar seien. An diesem Ergebnis ändere die abweichende
Einschätzung der Arbeitsfähigkeit durch die Hausärztin nichts, trage diese doch keine
objektiven Anhaltspunkte vor, welche den Gutachtern der MEDAS Oberaargau und dem
RAD entgangen seien. Mit diesen entscheidwesentlichen, für das Bundesgericht
grundsätzlich verbindlichen (vgl. E. 1 hievor), vorinstanzlichen Feststellungen zum
Gesundheitszustand bzw. dessen Veränderung im Nachgang zum unbestritten
beweistauglichen Gutachten der MEDAS Oberaargau setzt sich die Beschwerdeführerin
nicht auseinander. Mit dem stattdessen vorgebrachten Hinweis auf das blosse Alter der
Begutachtung sowie mit einer Aufzählung dessen, was in der Expertise seinerzeit noch
nicht habe berücksichtigt werden können - sehr wohl aber im angefochtenen Entscheid
gewürdigt wurde - vermag die Beschwerdeführerin keine offensichtlich fehlerhafte
Sachverhaltsermittlung durch das kantonale Gericht darzulegen. Hierfür würde denn auch



nicht genügen, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erschiene oder gar
vorzuziehen wäre. Offensichtlich unrichtig ist eine Beweiswürdigung erst dann, wenn der
Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch
steht oder auf einem offenkundigen Fehler beruht ( BGE 141 V 385 E. 4.1 S. 390). Solches
legt die Beschwerdeführerin nicht dar.

E. 4.2
Auch aus dem Hinweis auf das Urteil 9C_575/2009 vom 6. November 2009 vermag die
Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Zwar hat das Bundesgericht in E.
3.2.2.2 des besagten Urteils eine bereits über vier Jahre alte Expertise nicht mehr als
hinreichende Grundlage betrachtet. Gleichzeitig wies es aber in E. 3.1 darauf hin, dass sich
angesichts der Besonderheiten jedes einzelnen Falles gerade nicht allgemein sagen lasse,
welche konkreten Abklärungsmassnahmen in gesundheitlicher Hinsicht für eine
rechtsgenügliche Sachverhaltsermittlung geboten seien. Allgemeingültige Regeln, wann
eine Expertise veraltet ist, lassen sich demzufolge nicht formulieren. Kommt hinzu, dass der
Zeitraum zwischen der Expertise der MEDAS Oberaargau vom 4. Januar 2013 und der
Verfügung vom 22. Juni 2015 im vorliegenden Fall wesentlich kürzer ist und die
Stellungnahmen des RAD - anders als im Urteil 9C_575/2009 - nicht erst nach
Beschwerdeerhebung und damit nach Erlangung der Parteistellung durch die IV-Stelle
eingeholt wurden. Die beiden Fallkonstellationen lassen sich auch deshalb nicht
miteinander vergleichen.

E. 4.3
Insofern in der Beschwerde Anstoss am Umstand genommen wird, dass die RAD-Ärztin
med. pract. D.________ als Allgemeinmedizinerin über keinen Facharzttitel in den
Disziplinen Orthopädie und Rheumatologie verfügt, verkennt die Beschwerdeführerin, dass
die RAD-Ärztin keinen Untersuchungsbericht im Sinne von Art. 49 Abs. 2 IVV erstellt hat.
Eines spezifischen Facharzttitels bedurfte sie deshalb nicht (zur Aufgabe des RAD vgl. Art.
59 Abs. 2 und 2bis IVG ; Art. 49 IVV ; BGE 135 V 254 E. 3.3.2 S. 257; SVR 2011 IV Nr. 2
S. 7, 9C_904/2009 E. 2.2).

E. 4.4
Was schliesslich die Rüge anbelangt, es stelle sich auch aus psychiatrischer Hinsicht die
Frage nach einer Verschlechterung des Gesundheitszustands, fehlen entsprechende
Hinweise darauf. Dr. med. C.________ wies in seinem Bericht vom 5. Juni 2013 zwar
darauf hin, seit Beginn seiner Behandlung im Oktober 2010 habe sich der
Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin verschlechtert. Am 21. November 2014
äusserte er zudem massive Kritik am Gutachten der MEDAS Oberaargau vom 4. Januar
2013 sowie an der gesamten "Begutachtungs-Industrie". Dass indessen im Zeitraum nach
der Begutachtung in der MEDAS Oberaargau in psychiatrischer Hinsicht eine wesentliche
Verschlechterung des Gesundheitszustands eingetreten wäre, lässt sich seinen Berichten
nicht entnehmen. Es erübrigen sich damit Weiterungen zu der Frage der invalidisierenden
Wirkung einer leichten bis mittelschweren - in Extremsituationen auch schweren -
rezidivierenden depressiven Störung, wie sie Dr. med. C.________ diagnostizierte.

E. 4.5
Zusammengefasst sind die vorinstanzlichen Feststellungen zum Gesundheitszustand und
dessen Veränderung nicht offensichtlich unrichtig oder rechtsfehlerhaft. Eine
uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit in adaptierter Tätigkeit ist gegeben. Die Ausführungen



des kantonalen Gerichts zu den erwerblichen Auswirkungen der gesundheitlichen
Einschränkungen werden nicht beanstandet und geben keinen Anlass zu Weiterungen. Es
resultiert daraus kein Rentenanspruch. Die vom Beschwerdeführer beantragte
polydisziplinäre Begutachtung ist daher nicht angezeigt.

E. 5
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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